
TOP 11. Änderung der Richtlinien für die Gewährung einer Betriebsförderung (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Aufgrund der lfd. Gebarungsprüfung wurde die Amtsleiterin am 20. März 2023 darauf hingewiesen, dass 

die Investitionsförderung nicht beschlossen werden darf. Es darf nur eine Kommunalsteuerförderung von 

max. 50 % gewährt werden. (siehe dazu Checkliste vom Land Oö., Gem-400002/19-2002-Pö) 

 

 



 



 

 

 



Förderungsrichtlinien werden noch nachgereicht!!! 

 

 

  


